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und sind verantwortungsvolle, für die Persönlichkeits
entwicklung des Absolventen entscheidende Aufgaben 
der Kaderarbeit der Hoch- und Fachschulen und der 
Betriebe.

(4) Besondere Förderung und Unterstützung ist den 
Frauen während des Studiums, bei der beruflichen 
Entwicklung, bei der Weiterbildung sowie bei der plan
mäßigen Vorbereitung für leitende Funktionen zu 
geben.

§3

(1) Die Studenten sind verpflichtet, sich unter Nut
zung aller Bildungsmöglichkeiten an den Hoch- und 
Fachschulen und in den Betrieben gewissenhaft und 
zielstrebig auf ihre künftige berufliche Tätigkeit vorzu
bereiten.

(2) Entsprechend ihrer Verpflichtung bei der Zulas
sung zum Direktstudium nehmen die Absolventen ihre 
Arbeit dort auf, wo sie auf der Grundlage des staat
lichen Planes eingesetzt werden.

§4

(1) Zu Beginn des letzten Ausbildungsjahres sind 
zwischen den Studenten und den Betrieben Arbeits
verträge abzuschließen. In diesen Arbeitsverträgen sind 
die Rechte und Pflichten der Vertragspartner gemäß

v § 20 des Gesetzbuches der Arbeit der Deutschen De
mokratischen Republik in der Neufassung vom 23. No
vember 1966 (GBl. I S. 127), insbesondere die zielge
richtete Vorbereitung der Absolventen auf ihre künf
tige Tätigkeit, ihre Förderung, Entwicklung und ihr 
Einsatz entsprechend ihrer Ausbildung, festzulegen.

(2) Der Abschluß von Arbeitsverträgen mit Absolven
ten ist nur zulässig auf der Grundlage des von der 
Kommission für Absolventenvermittlung gefaßten Ein
satzbeschlusses. Arbeitsverträge, die ohne Vorliegen 
des Einsatzbeschlusses abgeschlossen wurden, sind ge
mäß § 31 Abs. 2 des Gesetzbuches der Arbeit aufzu
lösen.

(3) Die Kündigung der Arbeitsverträge von Absolven
ten durch Absolventen oder Betriebe ist zum Ende des
3. Jahres nach Arbeitsaufnahme und unter Einhal
tung einer Kündigungsfrist von 6  Monaten zulässig. 
Nach Ablauf des 3. Jahres gilt die Kündigungsfrist ge
mäß § 31 Abs. 5 Satz 1 des Gesetzbuches der Arbeit, so
fern die Partner des Arbeitsvertrages keine andere 
Vereinbarung getroffen haben.

(4) Die Arbeitsverträge können in der Zeit zwischen
dem Abschluß des Arbeitsvertrages und der Arbeitsauf
nahme und vor dem Ablauf des Zeitraumes von 3 Jah
ren mit Zustimmung des jeweiligen übergeordneten 
Organs durch Aufhebungsvertrag aufgelöst bzw. geän
dert werden, wenn familiäre, gesundheitliche oder ge
sellschaftlich notwendige Gründe dies rechtfertigen. 
Der Arbeitsvertrag kann aufgelöst bzw. geändert wer
den, wenn der Student sein Studium nicht erfolgreich 
beendet. „ 5

(5) Die sofortige Auflösung des Arbeitsvertrages bei 
schwerwiegenden^ Verstößen des Absolventen gegen 
staatsbürgerliche Pflichten oder die sozialistische Ar
beitsdisziplin wird von den Regelungen in den Absät
zen 3 und 4 nicht berührt.

ІГ
Aufgaben der zentralen staatlichen Organe,

Vereinigungen Volkseigener Betriebe, Kombinate, 
Betriebe, Hoch- und Fachschulen

§5

(1) Die Staatliche Plankommission legt die Hauptpro
portionen für den Einsatz der Absolventen in den 
volkswirtschaftlichen Bereichen als Bestandteil des 
Fünfjahrplanes fest.

(2) Die Staatliche Plankommission spezifiziert in dem 
Fünfjahrplan und den Jahresvolkswirtschaftsplänen die 
Kennziffern nach Fachstudienrichtungen. Diese Kenn
ziffern bilden die Grundlage für die Vermittlung der 
Absolventen in die festgelegten Bereiche der Volks
wirtschaft.

§ 6

(1) Der Minister für Hoch- und Fachschulwesen 
(nachstehend Minister genannt) ist für die zentrale 
staatliche Leitung der Vorbereitung und Durchführung 
des Einsatzes der Absolventen verantwortlich. Er orga
nisiert die planmäßige Zusammenarbeit mit den zen
tralen staatlichen Organen.

(2) Der Minister analysiert und kontrolliert die Vor
bereitung und Durchführung des Einsatzes der Absol
venten in den Hoch- und Fachschulen sowie in den 
Betrieben.

§7

Der Minister sichert im Rahmen des Planes die Ent
wicklung hochqualifizierter Kader für Lehre und For
schung durch die Aufnahme der politisch und fachlich 
am besten befähigten Studenten in das Forschungs
studium.

§ 8

(1) Der Minister erarbeitet auf der Grundlage des 
Fünf jahrplan es, der perspektivischen Anforderungen 
der zentralen staatlichen Organe und der zwischen die
sen Organen und dem Ministerium für Hoch- und 
Fachschulwesen (nachstehend Ministerium genannt) ab
geschlossenen Vereinbarungen die jährlichen Kennzif
fern für den Einsatz von Hochschulabsolventen in die 
volkswirtschaftlichen Bereiche. Er erarbeitet die Kon
zeption für die Vorbereitung und Durchführung des 
Einsatzes der Absolventen nach Fachstudienrichtungen 
sowie nach Hoch- und Fachschulen.

(2) Der Minister übergibt den zentralen staatlichen 
Organen verbindliche Kennziffern für den Einsatz der 
Absolventen in ihren Verantwortungsbereichen.

§9

Der Leiter der Staatlichen Zentralverwaltung für 
Statistik kontrolliert jährlich die Entwicklung des Be
standes an Hoch- und Fachschulkadern in den Ver
antwortungsbereichen der zentralen staatlichen Organe 
entsprechend dem in den Plänen festgelegten Einsatz 
an Absolventen und erstattet dem Ministerrat Bericht.

§10

(1) Die zentralen staatlichen Organe legen auf der 
Grundlage eigener prognostischer Einschätzungen sowie


